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Anfrage 

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des AM Thomas-Markus Leber (FDP) zu Gebäudeschads-
toffen, insbesondere zu Asbest und zu asbesthaltigen Bauproduk-
ten in den Gebäuden der Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

18.02.2019 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Experten des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) gehen davon aus, dass bis zu ein Viertel aller vor 
1994 errichteten, umgebauten oder sanierten Gebäude mit asbesthaltigen Bauprodukten belastet 
sind. Das sind ein Fünftel aller Gebäude in Deutschland. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende Fragen: 

- Welche Erkenntnisse liegen dem BMHL zum Thema Gebäudeschadstoffe, insbesondere zu 
Asbest, zu künstlichen Mineralfasern und zu Schwarzschimmel in öffentlichen Gebäuden der 
Hansestadt vor?

- Gab es bereits entsprechende Untersuchungen, Messungen, Verdachtsmomente oder auch 
konkrete Funde? 

- Wie häufig wird die Raumluft in den öffentlichen Gebäuden der Hansestadt kontrolliert? 

- Gibt es ein Kataster, das Verdachtsmomente, aber auch konkrete Fälle dokumentiert?

Um eine schriftliche Beantwortung der Frage wird gebeten.

Begründung:
Aktuelle Funde von Asbest in Gebäuden in Norddeutschland rücken das Dauer-Bau-Thema Asbest 
einmal mehr in den Fokus. Funde in der Justiz-Vollzugsanstalt in Lübeck, im Schulzentrum Reinbek, in 
der Festhalle Bad Oldesloe, sowie im Bürohochhaus des NDR in Hamburg sind nur einige Bespiele. 
Bundesweit Beachtung fanden ein Hochhaus am Millerntor, ein Hochhaus am Reinfelder Herrenteich 
sowie der Palast der Republik in Berlin, Sitz der DDR-Volkskammer.
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Verboten wurde die Verwendung von Asbest in Deutschland im Jahre 1993. Seit 2005 gilt das Verbot 
europaweit. Experten gehen davon aus, dass Asbest nach wie vor allgegenwärtig ist. 

Asbest galt in der Bauindustrie viele Jahre, insbesondere in den 1970iger Jahren, als perfekter Werk-
stoff: Billig, leicht verfügbar und gut zu verarbeiten. Asbest brennt nicht, isoliert gut und gebietet 
Fäulnis und Korrosion Einhalt. Asbest wurde in zahlreichen Gebäuden, Dächern und insbesondere 
auch im Straßenbau verarbeitet. 180000 Tonnen sollen nach Angaben der Berufsgenossenschaft Bau 
(BG BAU) in Spitzenzeiten jährlich verbaut worden sein. 

Nachgewiesen wurde Asbest in Fußböden und Wänden. Asbestfasern können auch im Putz, in Spach-
telmasse sowie in Fliesen- und Teppichklebern aus der damaligen Zeit verborgen sein. In Schreber-
gartenkolonien sind asbestbelastete Eternit-Dachplatten auch heute noch Standard. Gerade bei die-
sen 30 bis 40 Jahre alten Eternit-Dächern besteht mittlerweile die Gefahr, dass Asbestfasern nicht 
mehr an den Beton gebunden sind. 

Das Problem: Bei „mechanischer Beanspruchung“ (Bohren, Sägen, Schleifen, Fräsen und Flexen) kön-
nen sich feine Fasern lösen. Werde diese eingeatmet können sie lebensbedrohliche Erkrankungen 
wie Asbestose oder Lungenkrebs auslösen. Sie haben die Eigenschaft Narbengewebe zu erzeugen 
und können bösartige Tumore verursachen. Die Grenzwerte liegen bei maximal 500 Fasern pro Ku-
bikmeter für die Nutzung eines Gebäudes nach einer Sanierung. 
 
Das BMAS und das Umweltministerium haben vor zwei Jahren wegen der Asbest-Altlasten den Nati-
onalen Asbestdialog ins Leben gerufen in den viele Vertreter der am Bauprozess beteiligten Partner 
involviert sind. Entstanden ist die Fachdatenbank „Gebäudeschadstoffe“, die noch in diesem Jahr 
online gehen soll um Betrieben und Beschäftigen Hinweise zu Verwendung typischer Fundstellen 
asbesthaltiger Bauprodukte im Baubestand, aber auch zu den Schutzmaßnahmen bei den notwendi-
gen Arbeiten zu geben. 

Es geht nicht darum Hysterie zu schüren. Die Gefahr ist jedoch allgegenwärtig und muss kompetent 
angegangen werden!

Anlagen :
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